
Merkblatt Car-Parkplatz 
 
 
Car-Parkkonzept bei Jucker Farmart, Seegräben  
(ausgenommen Kürbissaison: Ende August bis Anfang November) 
 
Für die Anreise mit dem Car gelten folgende Weisungen: 
 
Es dürfen keine Cars die Dorfstrasse befahren! Es gilt ein Car-Fahrverbot. Verstosse 
gegen dieses Verbot werden von der Gemeinde Seegräben mit CHF 200.- geahndet. 
 

• Der Car-Parkplatz befindet sich beim Gemeindehaus Seegräben (Bus-Kehrschlaufe). 
• Ein Fussweg vorbei am TCS-Parkplatz und der Kirche führt direkt auf den Jucker Farmart Hof. 
• Um die Gäste ein- und aussteigen zu lassen, muss der Car beim Car-Parkplatz anhalten.  

Der Car darf weder beim TCS-Parkplatz noch auf der Dorfstrasse anhalten! 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
 
 

 


